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33.500/4-111/1/86 
Ihre Nachrlchl vom 17. 3 . d . J . 

BetrlHt Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Ladenschlußgesetz geändert wird 

Der ÖGB lehnt den vorliegenden Entwurf - soweit 
Anpassungen an die Gewerbeordnung 1973 enthält, 

1 2: I, ...•. _-2.k ... ,_ .. -C,fI'9_ 
i I D"tum: 3. JULI 1986 

! \/""rh~i!t.~::!2:<2i..~~ 
er nicht-~~~--legistisc~ 
zur Gänze ab. 

Wie dem do.Ministerium bekannt ist, wurde in der Präsidentenbesprechung 
der Paritätischen Kommission am 23.Jänner 1985 der Beirat für Wirtschafts­
und Sozialfragen beauftragt, das geltende österreichische Ladenschlußrecht 
unter Einbeziehung der Interessen der Konsumenten, der beschäftigten Ar­
beitnehmer und der Arbeitgeber auf mögliche und wirtschaftlich sowie sozial 
vertretbare Änderungen hinzu überprüfen und hierüber einen Bericht zu er­
statten. 

Bei den Beratungen des hierzu eingesetzten Arbeitsausschusses ging man 
vor allem auch von der Uberzeugung aus, daß eine Änderung des Ladenschluß­
gesetzes nur aufgrund einer übereinstimmenden Willensbildung der Sozial­
partner erfolgen sollte. 

Die einschlägigen Untersuchungen im Beirat für Wirtschafts- und Sozial fragen 
sind nunmehr abgeschlossen. Aufgrund der Arbeiten kann nach übereinstimmender 
Auffassung der Sozialpartner nach Abwägung aller unterschied1jchen Interessen 
keine Änderung des Ladenschlußgesetzes empfohlen werden. Was die Begründung 
dieses Ergebnisses betrifft - das vom ÖGB voll unterstützt wird - darf auf 
die einzelnen Ausführungen der Beiratsstudie verwiesen werden. 

Abschließend ersuchen wir daher, von der weiteren Verfolgung gegenständlicher 
Gesetzesinitiative Abstand zu nehmen. 
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F.d. 

Friedrich Verzetnitsch 
Leitender Sekretär 

20/SN-251/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




